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Sttftueugett feiefür:

a. $>ie großen Opfer oom Vttnb uttb bett

Rantonen.

b. Verüdftd)tigtittg bei bex 3?efrwtiruug als aud)

bei Ernennungen oon Unteroffigieren unb Ve=

forberutigeti.

c. Sebfeaftc Vetfeeitigttttg ber OfftgierS= uttb Uu=

terofftgierSoereitte fowofet bei bett Uebungen,
als and) in ©rtfeeitung oott ©d)ießtfeeorie

uttb Söaffenlefere wäferenb ben langen 2Bin=

terabettbett.

d. 9ßeduttg beS ßorpSgeiftcS, üermittelft beS

äßettftfeießenS unter ©cfeütjett, 3«ger unb 3u=
fattteriftett.

e. Verwetibitttg ber feofeett Vefeorbett, baß größere

greifefeießen attefe bett Eiligen gugäugtid) ge=

mad)t werben.

äBenn nun ber Vunb mtb bie Äatttotte erwäfettte

Opfer auswerfen, fo müßte unb würbe jeber Verein

ftd) gefallen laffen, baß bie Uebungen begüglicfe ber

SMftattg, Serrain u. f. w. ben ©dfteßübttttge» im
aftioen 2)ieitft ftefe anpaßten.

©in befonbercS Otegulatio, in beffen ©ittgelttfeeiten

feettte fcfeoit einzutreten oerfrüfet Wäre, würbe beim

©angen für ein fonformeS Vorgefeen maßgebettb feitt.
äßetttt id) bennocb feier wenige SGBorte fallen laffe, fo

geftfeiefet eS nur beSfealb um ein gang furgeS Vilb
ber fantonaten ©cfeicßübiingeti für Säger ttttb ©cfearf=

fcfew^eti im Aargait gtt geben.

Obftgatorifcfe befammettt ftd) bie AuSgüger unb

aufgenommenen, wenn awefe ttod) niefet inftmirtett
Refruten beiber SS5affengattungen getrennt alljäferliefe

gweimat unb zwar begtrfSweife. Auf Vorftfelag beS

SÖaffencfeefS begeiefenet bie SDiilitärbireftion für Sei=

tung ber Uebuttgett bie Offtgiere. 3)er Sager fefeießt

itt gefcfeloffettcr ©teltuttg, itt ber Rette, im Vorrüdett
mtb 9tüdgug — auf 2, 3 wnb 400 ©eferttt; jeber

©efeuß wirb gegeigt :c.

©treiefet matt baS ofeligatoriftfe, fo \)'ätte man feier

um fo mefer eine dtal)me, itt Wetd)e fidj oielleicfet baS

Vilb unferer freiwilligen ©efeießoereine aupaffen ließe,

als eben ber ßatttott bie ©efeießprämieii auswirft,
uttb bett Wattn für feine WuttitiottSaitSlagett attge=
meffett entfcfeäbigt. $)er S«Qer begiefet bk Witnitiott
gratis oom ©taat, ber ©efeütje bagegeu begiefet per
©efeuß anitäfeemb 3/2 St.

dlod) tint Veftimmwttg feebe iefe feeroor — VSer

niefet bk beiben Uebungen pafftrt, erfeält bti btn

©cfearffd)ü£en feine ©ntfcfeäbigung für bk Wttttitiott
— biefer ^itttft folt nadt meittem SDafürfealtett auefe

bei btn freiwilligen ©d)ießüeremen bis gu eiuem

gewiffen ©rab feine Anwettbuttg ftnben.

Unb wirfeit beim alte bie feerüfertett Sßtmfte px-
fattttttett, fo bürften wir innert fingern ßeitrattm auf
bem Sßuufte ftefeen, um mit ben ©efeießrefuttatett att
ber H<mb fagen gtt fottttett:

Unfere Snfanterie leiftet begüglicfe beut ßielftfeießett

fo oiel, baf} unfere {Erwartungen feefriebigt ftnb uub

biefe Erwartungen unter gegebenen Verfeältttiffett
niefet weiter gefeen bürfen.

SBie id) bie grage nun geloSt feafee, featte ber Sa-
fanterift feine ©iettftüermeferwitg, als auefe feine pe=

futtiärett Opfer gu tragen. $abt iefe in ber $>urefe=

fübrung biefer ©rwitbibee eine ttttriefetige gäferte eiit=

gefeolt, fo feoffe iefe benn boefe im Sutereffe ber fefewei-

gerifefeett Armee mit bem Vewußtfeitt mieb berufeigeu

gu fottttett, baf} oiele bit Sofwttg »erfwefet uub einer

wenigftettS ber ©lüdlicfee feitt wirb.

Y Ba» $trl)(ütnifi! tas Kuweits 3U Iren &abct-

tenÄbungw «n&3utnJfttlttäruie|rn ftbtxtyanyL

(©d)luß.)

ad 4. 3)ie Suft gur SBaffeuübutig wirb eben ge=

rabe baburefe gewedt, ba)} ber ßogling einliefet, er
lerne etwas DteefeteS, b. fe. ©twaS, baS er auefe im
fpätem Sebett brauefeeu fotme, unb wo cr begrünbet

ift, wirft ber 9hifem, baf} bit Nabelten in iferen Sei=

ftwngett bie ©rwaefefetten erreiefeett ober gar übertreffen,

niefet wenig für einen tüefetigen esprit de corps,
ober waS baSfetbe ift, für SSitleuSfeftigfeit uttb ertt=

fteS ©trebeit. SBoburefe fatm aber biefeS AlleS er=

reiefet werben als burefe Slrbeiten naefe bem 9tegte=

ment, ofene wetcfeeS alle ßabettettübimgctt in ein aud)

päbagogiftfe gwedwibrigeS SSättbettt, „©fätterten",
ausarten? Sft alfo bit 9tüdftd)t auf ben fünftigen
Wilitärbienft naturgemäß auSgefcfetoffett, ni'd)t oiel=

mefer unbebingt eittgefcfeloffen? SGBir fbttnten burefe

tint Dteifee oott ©rtebttiffett Se&tereS praftiftfe belegen;
wix tonnten AttSfprücfee 10 bis 11 jäferiger Nabelten

anfüferett, welcfee mefer päbagogifefeeS ©alz etttfealtett,

als manage bogenlange ©ntwidelung pfeitofopfeifefeer

Herren, welcfee baS SBefett ttttb Sebett unfereS ßa=»

betteittfettmS ttur als gufd)awenbeS parterre beobaefe=

tetett; atteitt wir ttefemett feieüon Umgang, ba bie

©aefee felbft flar genug für ftefe fpridjt,
ad 5. VorattSgefefct, baf tint ffrtre ,,©ittftd)t itt

bie Vewegttd)feit Heiner £rttppettf$rper" (b. fe. £mp=
pettforper fteitter SJlaimfefeaftSgafet, ttiefet ttwa Xxup-

ptn, bit ani fteittem, ttttaitSgewaefefenett 9ftettftfeen=

forpertt beftefeen) tiitfet auf bem papier, fonbern nur
in golge tüefettger 2)itrefeüfeitttg, ttur burefe „gteifefe

unb Vlutwerbimg" ber eiitgetnett Vewegwitgett gtt tx-
tangeti ift, fonnen wir auefe für eitte £rettnwttg ber

%tel)nit bti fünftigen WititärbtenfteS »on ben Ue*

bttttgett ber Nabelten fefetecfeterbtngS nid)t begreifen,

©ntweber wirb biefe ©inftdjt an ber $anb ber be-

ftefeettbett Dtegtemettte erworben, alfo gleiefegeitig ber

fünftige Wititärbiettft grüttbtid) oorbereitet, ober uu-
fere 9teglemettte tätigen ttidjtS, tmb Herr Dr. ©treuti
wirb uttS alfo eine neue, beffere ©temeutartaftif auf=

ftettett, wie weitattb ber ©tttfeuftaft Rliai mit feilten

©efeü^enftfewärmen in unfern „Urwätbem". 3« biefem

galle werben wir tmfere 9teglemente unterS alte

©ifett Werfen, refp. gtt ben Vätern fenbett, uub baS

— 220

Influenzen hiefür:

a. Die großen Opfcr vom Bund und den

Kantoncn.

K. Berücksichtigung bci der Rekrutirung als auch

bei Ernennungen von Unteroffizier-cn nnd

Beförderungen.

Lebhafte Betheiligung der Offiziers- und

Unterofsiziersvereine sowohl bei den Uebungen,
als auch in Ertheilung von Schießtheorie
und Waffenlehrc während den langen
Winterabenden.

ti. Weckung des Korpsgeistes, vermittelst des

Wcttschießens unter Schützen, Jäger und

Infanteristen.

«. Verwendung der hohen Behörden, daß größere

Freischießen auch den Milizen zugänglich
gemacht werden.

Wenn nun der Bund und die Kantone erwähnte

Opfer auswerfen, fo müßte und würde jeder Verein
sich gefallen lassen, daß die Uebungen bezüglich der

Distanz, Terrain u. f. w. den Schießübungen im
aktiven Dicnst sich anpaßten.

Ein besonderes Regulativ, in dessen Einzelnheiten

heute schon einzutreten verfrüht wäre, würde beim

Ganzen für ein konformes Vorgehen maßgebend fein.
Wenn ich dennoch hier wenige Worte fallen lasse, so

geschieht es nur deshalb um ein ganz kurzes Bild
der kantonalen Schießübungen für Jäger und Scharfschützen

im Aargau zu geben.

Obligatorisch besammeln fich die Auszüger und

aufgenommenen, wenn auch noch nicht instruirten
Rekruten beider Waffengattungen getrennt alljährlich
zweimal und zwar bezirksweise. Auf Vorschlag des

Waffenchefs bezeichnet die Militärdirektion für
Leitung der Uebungen die Offiziere. Der Jäger schießt

in geschlossener Stellung, in der Kette, im Vorrücken

und Rückzug — auf 2, 3 und 400 Schritt; jeder

Schuß wird gezeigt :c.

Streicht man das obligatorisch, so hätte man hier

um so mehr eine Rahme, in welche sich vielleicht das

Bild unserer freiwilligen Schießvercine anpassen ließe,

als eben der Kanton die Schießprämien auswirft,
und den Mann für seine Munitiottsauslageu
angemessen entschädigt. Der Jäger bezieht die Munition
gratis vom Staat, der Schütze dagegen bezieht per
Schuß annähernd 3/z Ct.

Noch eine Bestimmung hebe ich hervor — Wer
nicht die beiden Uebungen passirt, erhält bei den

Scharfschützen keine Entschädigung für die Munition
— dieser Punkt soll nach meinem Dafürhalten auch

bei den freiwilligen Schießvereinen bis zu einem

gewissen Grad seine Anwendung finden.

Und wirken denn alle die berührten Punkte
zusammen, so dürften wir innert kurzem Zeitraum auf
dem Punkte stehen, um mit den Schießresultaten an
der Hand sagen zu können:

Unsere Infanterie leistet bezüglich dem Zielschießcn

fo viel, daß unfere Erwartungen befriedigt find und
diese Erwartungen unter gegebenen Verhältnissen

nicht weiter gehen dürfen.

Wic ick die Frage nun gelöst habe, hätte dcr

Infanterist keine Dienftvermehrung, als auch keine

pekuniären Opfer zu tragen. Habe ich in der

Durchführung dieser Grundidee eine unrichtige Fährte
eingeholt, so hoffe ich denn doch im Interesse der

schweizerischen Armee mit dem Bewußtsein mich beruhige«

zu können, daß viele die Lösung versucht und eiuer

wenigstens der Glückliche sein wird.

/ Das Verhältniß des Turnens zu den ckadet-

tenübungen und zum Militänoesen überhaupt.

(Schluß.)

ack 4. Die Lust zur Waffenübung wird eben

gcrade dadurch geweckt, daß der Zögling einsieht, er
lerne etwas Rechtes, d. h. Etwas, das er auch im
spätern Leben brauchen könne, und wo er begründet
ist, wirkt der Ruhm, daß die Kadetten in ihren
Leistungen die Erwachsenen erreichen oder gar übertreffen,

nicht wenig für einen tüchtigen esprit ck« eorps.
oder was dasselbe ist, für Willensfestigkeit und ernstes

Streben. Wodurch kann aber dieses Alles
erreicht werden als durch Arbeiten nach dem Reglement,

ohne welches alle Kadettenübungen in ein auch

pädagogisch zweckwidriges Tändeln. „Gfätterlen",
ausarten? Ist also die Rücksicht auf dcn künstigen

Militärdienst naturgemäß ausgeschlossen, Uicht

vielmehr unbedingt eingeschlossen? Wir könnten durch

eine Reihe von Erlebnissen Letzteres praktisch belegen;

wir könnten Aussprüche 10 bis 11 jähriger Kadetten

anführen, welche mehr pädagogisches Salz enthalten,
als manche bogenlange Entwickelung philosophischer

Herren, welche das Wesen und Leben unseres Ka-
detteUthums nur als zuschauendes Parterre beobachteten;

allein wir nehmen hievon Umgang, da die

Sache selbst klar genug für sich spricht.

ack 5. Vorausgesetzt, daß eine kläre „Einsicht in
die Beweglichkeit kleiner Truppenkörper" (d. h.
Truppenkörper kleiner Mannschaftszahl, nicht etwa Truppen,

die aus kleinern, unausgewachsenen Menschenkörpern

bestehen) nicht auf dem Papier, sondern nur
in Folge tüchtiger Durchübung, nur durch „Fleisch

und Blutwerdung" der einzelnen Bewegungen zu

erlangen ist, können wir auch für eine Trennung der

Technik des künftigen Militärdienstes von den

Uebungen der Kadetten schlechterdings nicht begreifen.

Entweder wird diefe Einsicht an der Hand der

bestehenden Réglemente erworben, also gleichzeitig der

künftige Militärdienst gründlich vorbereitet, oder unsere

Réglemente taugen nichts, und Herr Dr. Streuli
wird uns also eine neue, bessere Mementartaktik
aufstellen, wie weiland der Enthusiast Klias mit seinen

Schützenschwärmen in unsern „Urwäldern". In diesem

Falle werden wir unfere Réglemente unters alte

Eisen werfen, resp, zu den Vätern senden, und das
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gwedmäßigere diene an bereit ©teile fefcett; babtird)
erfealtett wir itt ©rmattgeltiitg eitteS paffettberett AuS=

brttefS abermals „föegtemcnte", bereit Seitfabett wir
befolgen muffen, um gu ber oom Üteferenten ge=

wünfdften ©itiftefet gtt gctangctt; eS feat ftefe alfo itt
ber gorm tticfetS geäitbert, nur ber Seferftoff ift ein

anberer geworben.

ad 6. ©o lange eS einer newem Sogif ttid)t ge=

littgett wirb, auS einem 9tottgewefere bie ©igenfcfeaf=
tett ber gezogenen SQBaffe, auS bem ©tutjer bie 3Birf=
famfeit beS SDragouerfäbetS uub auS ber $tftole beit

©ffeft ber Armftrongfanone feerawSgttbemonftrirett, fo

lange werben attefe tmfere feeftefeenbett Steglemente bie

©rnttblage zur kenntniß ber Sßaffe bilben muffen,
unb fo lange ber ©eweferfelbcu beS Äabetten für bett

©rwacfefetteit feitt Vajotitiet ift, fo lange fefeen wir
niefet ein, warum ber Rabett ba ttwai AttberS lernen
barf, als baS, waS eben gerabe fein fpäterer dRili-
tärbiettft erfeeifcfet!

ad 7. Sßettn wir baS £erraitt nur üfcerftfeaueu

wollen, fo gefeen wir auf beit 9tigi, ben Vacfetel ober
bie 2KorSburg bti VSintertfeitr; weiten wir aber bef=

fen ©igettfcfeaftett naefe ben Attforberititgeit ber @le=

mentartaftif würbigett lernen, fo finben wir bie eitt=

faefeftett VSittfe, fo eittfacfe, wie fie nur für einen
$rimarfcfeüler wüttfcfefear fmb, itt imfem 0teglcmen=
ten tttebergetegt, aber nirgenbS ben leifcften ©runb,
für ben Nabelten eine anbere £erraittlefere aufgw=
ftellen, als für „ben fünftigen, bnrcfe baS Reglement
beftimmtett SRilitärbienft" erforberlicfe ift.

ad 8. 2)ie greube att ber ©ttborbtnatton ent=

fpringt auS ber Uebergeuguttg oou iferer dlotbwen-
bigfeit gwr ©rreicfetntg beS militärifcfeett ßwedeS, eine

anbere Ouelle für biefelbe gibt eS ttiefet; benn felbft
bie dreffur ber $ferbe uttb Hunbe tefert unS, ba)}

ti gur Uitterorbititttg beS 9BtHettS nur gwei $ilfi-
mittel gibt: ßwaitg ober Uebergeitgung; mit ©rfterm
ift bie greube jebenfallS unvereinbar. 2)ie dlotl)-
wenbigfeit ber ©uborbinatioit ift in uttfem dtt^lt-
mtnttn gettügettb begrüttbet, wnb fein ftiefefealtiger
©rttttb erbenftiefe, biefelbe anberS für beit Nabelten
feerguteiten, als für ben erwacfefeneit VSefermatttt.

ad 9. gaftifd) erwiefett ift jeber gefimbe Rnabt
auf bem Saube ttaefe gurüdgelegtem gefentem, in ber

©tabt ttad) gurüdgelegtem eilftem SefeettSjafere für
btn Vegimt ber ßabettenübttttgett reif, bti einem
Sftintntum an ßorperfeofee oon 40 ßott für baS Sanb
unblfebefeftettS 42 ßoll (fcfeweigerifd)) für bit ©tabt;
itt geiftiger Hmftcfet ift biefeS biejenige ©ntwidlitttgS=
ftitfe, Wo ber Rnabt auffeort ein Rinb git fein, wo
er anfängt, ftefe atS Rnabt git füfeteit, uttb wo ber

begitmettbe mtlitärifefee Uttterricfet bei geftfetdter pä*
bagogifefeer Seitung wefenttiefe git einer felbftänbigett
©ntwidelimg eitteS gefegten ßfearafterS beiträgt. SGBir

ftnben bafeer um fo weniger eitteit ©mitb, mit bett

Äabettenüfeuitgen beS primarfcfeulpfticfetigeu Alters
überS Rnk abgufered)ett, als bie feier niefet ttäfeer gtt

erbrtembe, aber bereits faftifefe ttaefegewtefene dSlba,-

tiefefeit gegeben ift, biefe Uebungen efcettfowofel ofene

dlad)t\)til für bit Bebutt px beleben, als attefe bie-

felben ftd)erer Seitung gu unterftellen.

ad 10. ©ittücrftaitbeit, baß ttocfe weniger als bei

ben ©rwaefefenen Sebermann als Saftruftor ber Ra-
bettett tauge! 3ßenit aber oon päbagogifd>em ©e=

fefeid bie Diebe ift, fo wollen wir ttiefet eingeräumt
wiffen, baß ber ^abetteniuftrufter gerabe ein pro=
fefftotiSmäßiger ©cfeulmcifter fei; üietmefer geben wir
päbagogiftfeer üftaturattlage, oerbuttbett mit grütibli=
eben mititärifd)ett ^eittitniffen ben Vorgttg. dRit ber

ßeit feulten wir eS für erfeältlid), ttttb geftü^t auf
beftimmte ©rfaferuttgett attefe für ratfefam, jebem Sefe=

rer eine tüefetige SQJilitärbilbung, bie tfeeilweife inS

©emittar gu oerweifett ift, attgebeifeett gu laffen. 2)aß

man aber mit ©infüferuttg beS ^abettenwefenS überall

guwarte, bis baS erwüttfefete Sßerfonal gegoffen unb

polirt fei, bis jeber $ird)tfeum feine persona grata
gefunben i)abe, bai fei ferne! üEBetitt man ftefe ber

nötfeigett moratifd)en ©ewäfer in Verfeittbuttg mit bett

militärifcfeett 9teqtiifttett oerftefeert, fo barf man ben

Verfttcfe feef wagett. dRaa, bann aud) „bk xunbe

3Belt ftefe brefeeit" ttttb mitttttter etwaS fefeief gefeen,

fo gefet fte beSfeatb niefet unter, ttnb ber riefetige Xatt
maebt fid) ja attefe beim ertra gegoffenen uttb fein ab-

gebreefefetten „Sßäbagogett" ftetS nur burd) ©rfafe=

ruttg geltettb.
ad 11. ©ang eittüerftattben! Aber mit bem mili=

täriftfeett ßwede fott ftefe ber ergiefeettbe als fetbftüer-
ftättbliefe oereittigett, ofene baf} beSfeatb befonbere pä=

bagogifd)=pfeitofopfeif(fee ©rpeftorationett unb Argu=
mentattonett erforberlicfe ftttb. 2)er »SaugetticfetS ift
ein £aitgeiticfetS im militärifcfeett wie int bürgertid)en
Seben! „©rgiefeett wir bafeer beit jungen ©ibgenof=

„fen als dRenfd) uttb Sftepublifaner, uub bettu^ett

„wir, itibem wir ifem unter anbern attefe biejenigen

„föetttttitiffe uttb gertigfeiteit moglicfeft beibringen,
„wetd)e feine fpätem militärifcfeett Seiftutigett für baS

„Vatertanb erforbert, bie ergiefeettbe Rxaft biefer

„Disziplinen auefe als äftittel feiner (_fearafterbit=

„bung!" 2)antt feaben wir unfere Sßfliefet erfüllt,
unb alle bk Veforgniffe unb fonberbaren AuS= uttb

ßufammeufteltitttgeti beS Herrn Dr. ©treuli fallen
als überftüfftg unb unbegrünbet bafein, fo gewiß, als
beim ^abettenuttterriefet fefeott mand)er jitgenbticfec

(Sfearafter gewenbet unb wefeltfeätig entwidett würbe,
bett bie Herreit Sßäbagogett im ©efeutftaube oerfcfere=

beit ttnb oerzwidt feattett.

$)aS ift gewiß, ba)} ftefe für bie militärifcfeett Ue=

bungett bet Nabelten eine befonbere SWetfeobif feeratt=

bilben muß, weldje, ofene an bem pofttioett Seferftoffe

ber Oteglemente etwaS gu äubem, eine oott beut Ver*
faferett auf ben geWbfenliefeett ©rergierptä^en mefer=

faefe üerfefeiebette 3flittfeeilutigSweife naefe Maßgabe
ber AlterSftufe einguftfelagett l)at

35aS ©attge feat auf uttS ben ©inbrud gemaefet,

baß eS wofeltfeätig fein wirb, wenn ftefe bie Herren

gaefetttäntter mit iferem guten ^Bitten in biejenigen

Greife gttrüefgiefeen, wo fte mit iferen grünblicfeeti

ßetttttttiffett im ©pezialfacfee für baSfelbe wirfen

fottttett, bagegen aber baS Organiftrett benjettigett

überlaffett, bie ftefe in mititärifefecr tmb päbagogiftfeer

Vegiefeuug ttiefet bloß tfeeoretifefe, fottbem auefe praf=
tiftfe umgefefeeit feabett uub tiüd)tertie ©rfaferwtig an

bie ©tetle pfeitofopfeifefeer ©pefulation fefceit fonnen.

— 221

zweckmäßigere Neue an deren Stelle setzen; dadurch

erhalten wir in Ermangelung eines passenderen
Ausdrucks abermals „Reglemente", deren Leitfaden wir
befolgen müssen, um zu der vom Referenten
gewünschten Einsicht zu gelangen; cs hat sich also in
der Form nichts geändert, nur der Lehrstoff ist ein

anderer geworden.
ack 6. So lauge es einer neuern Logik nicht

gelingen wird, aus einem Rollgewchre die Eigenschaften

der gezogenen Waffe, aus dem Stutzer die
Wirksamkeit des Dragonersäbels und aus der Pistole den

Effekt der Armstrongkanone herauszudemonstriren, so

lange werden auch unsere bestehenden Reglemente die

Grundlage zur Kenntniß der Waffe bilden müssen,

und so lange der Gewehrkolben des Kadetten für dcn

Erwachsenen kein Bajonnet ist, so lange sehen wir
nicht ein, warum der Kadett da etwas Anders lernen
darf, als das, was eben gerade scin späterer
Militärdienst erheischt!

act 7. Wenn wir das Terrain nur überschauen

wollen, so gehen wir auf den Rigi, den Bachtel oder
die Mörsburg bei Winterthur; wollen wir aber dessen

Eigenschaften nach den Anforderungen der
Elementartaktik würdigen lernen, so finden wir die
einfachsten Winke, fo einfach, wie sie nur für einen
Primarschüler wünschbar sind, in unsern Reglementen

niedergelegt, aber nirgends den leisesten Grund,
für den Kadetten eine andere Terrainlehre aufzu
stellen, als für „den künftigen, durch das Reglement
bestimmten Militärdienst" erforderlich ist.

uà 8. Die Freude an der Subordination
entspringt aus der Neberzeugung von ihrer Nothwendigkeit

zur Erreichung des militärischen Zweckes, eine

andere Quelle für dieselbe gibt es nicht; denn selbst
die Dressur dcr Pferde und Hunde lehrt uns, daß
es zur Unterordnung des Willens nur zwei Hilfsmittel

gibt: Zwang oder Ueberzeugung; mit Ersterm
ist dic Freude jedenfalls unvereinbar. Die
Nothwendigkeit der Subordination ist in unfern
Reglementen genügend begründet, und kein stichhaltiger
Grund erdenklich, dieselbe anders für den Kadetten
herzuleiten, als für den erwachsenen Wehrmann.

ack 9. Faktisch erwiesen ist jeder gesunde Knabe
auf dem Lande nach zurückgelegtem zehntem, in der

Stadt nach zurückgelegtem eilftem Lebensjahre für
den Beginn der Kadettenübungen reif, bei einem
Minimum an Körperhöhe von 40 Zoll für das Land
undHöchstens 42 Zoll (schweizerisch) für die Stadt;
in geistiger-Hinsicht ist dieses diejenige Entwicklungsstufe,

wo der Knabe aufhört ein Kind zu fein, wo
er anfängt, sich als Knabe zu fühlen, und wo der

beginnende militärische Unterricht bei geschickter
pädagogischer Leitung wesentlich zu einer selbständigen
Entwickelung eines gesetzten Charakters beiträgt. Wir
finden daher um so weniger einen Grund, mit den

Kadettenübungen des Primarschulpflichtigen Alters
übers Knie abzubrechen, als die hier nicht näher zu
erörternde, aber bereits faktisch nachgewiesene
Möglichkeit gegeben ist, diese Uebungen ebensowohl ohne

Nachtheil für die Schule zu beleben, als auch
dieselben sicherer Leitung zu unterstellen.

uck 10. Einverstanden, daß noch weniger als bei

den Erwachsenen Jedermann als Jnstruktor der
Kadetten tauge? Wenn aber von pädagogischem
Geschick die Rede ist, so wollen wir nicht eingeräumt
wisscn, daß der Kadetteninstruktor gcradc ein

professionsmäßiger Schulmeister sei; vielmehr geben wir
pädagogischer Naturanlage, verbuuden mit gründlichen

militärischen Kenntnissen den Vorzug. Mit der

Zeit Hutten wir es für erhältlich, und gestützt auf
bestimmte Erfahrungen auch für rathsam, jedem Lehrer

eine tüchtige Militärbildung, die theilweise ins
Seminar zu verweisen ist, angedeihen zu lassen. Daß
man aber mit Einführung des Kadettenwesens überall

zuwarte, bis das erwünschte Personal gegossen und

polirt sei, bis jeder Kirchthum seine persona Zrata
gefunden habe, das fei ferne! Wenn man sich dcr

nöthigen moralischen Gewähr in Verbindung mit den

militärischen Requisiten versichert, so darf man den

Versuch keck wagen. Mag dann auch „die runde
Welt sich drehen" und mitnnter etwas schief gehen,

fo geht sie deshalb nicht unter, und der richtige Takt
macht sich ja auch beim extra gegossenen und fein ab-

gedrechfelten „Pädagogen" stets nur durch Erfahrung

geltend.
ack 11. Ganz einverstanden! Aber mit dem

militärischen Zwecke soll sich der erziehende als selbstverständlich

vereinigen, ohne daß deshalb besondere

pädagogisch-philosophische Expektorationen und
Argumentationen erforderlich sind. Der Taugenichts ist
ein Taugenichts im militärischen wie im bürgerlichen
Leben! „Erziehen wir daher den jungen Eidgenossen

als Mensch und Republikaner, und benutzen

„wir, indem wir ihm unter andern auch diejenigen

„Kenntnisse und Fertigkeiten möglichst beibringen,
„welche seine spätern militärischen Leistungen für das

„Vaterland erfordert, die erziehende Kraft dieser

„Disziplinen auch als Mittel seiner Charakterbildung!"

Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt,
und alle die Beforgniffe und sonderbaren Aus- und

Zusammenstellungen des Herrn Dr. Streuli fallen
als überflüssig und unbegründet dahin, so gewiß, als
beim Kadettenuntcrricht schon mancher jugendliche

Charakter gewendet und wohlthätig entwickelt wurdc,
den die Herren Pädagogen im Schulstaube verschroben

und verzwickt hatten.
Das ist gewiß, daß sich für die militärischen

Uebungen der Kadetten eine besondere Methodik heranbilden

muH, welche, ohne an dem positiven Lehrstoffe

der Reglemente etwas zu ändern, eine von dem

Verfahren auf den gewöhnlichen Exerzierplätzen mehrfach

verschiedene Mittheilungsweise nach Maßgabe
der Altersstufe einzuschlagen hat.

Das Ganze hat auf uns den Eindruck gemacht,

daß cs wohlthätig sein wird, wenn stch die Herren

Fachmänner mit ihrem guten Willen in diejenigen

Kreise zurückziehen, wo sie mit ihren gründlichen

Kenntuifsen im Spezialfachs für dasselbe wirken

können, dagegen aber das Organisiren denjenigen

überlassen, die sich in militärischer und pädagogischer

Beziehung nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch

umgesehen haben und nüchterne Erfahrung an

die Stelle philofophifcher Spekulation setzen können.
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Um? fcfeeint bie befprocbene ©rfcfeeinutig aber attefe

ein Autfftuß jenes ungtüdlicfeen VerfafereuS gu fein,

naefe welcfeem bie tnfaitteriftifdjeit Preisfragen beS

Saferes 1862 itt üerfcfeiebeite Sappen gerriffett würben,
bie nur als gufammenfeängenbeS Btüd Sud) wnb mit

forgfältiger Sftüdftcfet awf bett Körperbau eitteS wafex-

feaft nationalen VolfSlebenS ein gwedmäßigeS ^leib
werben fönnten. Diefer Mißgriff wirb ftefe nod) of=

ter ramett unb zwar zunäefeft burefe ßerfplitterttng
ber Gräfte, bann aber aud) baburefe, baß oiel fpäter,

tattgfamer unb fefeläfriger in bem fcfeoncn 5ßerfc

fertgcfd)ritten wirb.

Heber ©rganifatiott unfc Caktik \>tx Sttyarf-

fd)ü$en irnfr Infanterie.

Die ©infüferuitg einer gegogenen, einfeeitlicfeen

SBaffe bei ber gefammten fdjwetzertftfeen Snfanterte,
wetefee im Kaliber mit alten übrigen 3Baffengattuu=

gen übereittftimmt; ferner bie ©infüferitttg ber Vw=

feolger=3Dhtttitiott, bie bei aller nur wüttfefebarett Zxef-
fäfeigfeit eine teiebte unb rafefee Sabewcife ermoglicfet,

werben unbeftreitbar bie 3Beferfraft ber fefeweigeriftfeett

Armee ungemein erfebfeeu. Diefe ©rrungcitfcfeaften

müffeu ttaefe ber Attftcfet beS Untergeicfeneten in fui-
gcr ßeit wefetttlid)e Verätibemngeii in Organifatiott,
unb Saftif ber @efearfftfeü£en unb Infanterie feer=

üorrufeu. Die ©cfearfftfeü|en werben mit ber ©in=

füferuttg ber Vufeolzer=9ftunttion iferen oorfeerrfcfeenb

befenfioen ©fearafter oerlieren unb eignen ftd) bann

auefe für bie Offenftoe fe gilt wie alte übrigen dBaf-

fengattintgen. gertter wirb bie eittgitfüferettbe feilte

^SräziftenSwaffe beit güfttier gttm ^lättfter befäfeig=

ter maefeett, wenn er biefelbe, woran gar ttiefet zw

gweifettt ift, lieb gewinnt ttttb fie auefe außer bem obli=

gatorifefeeti Dienft im nationalen SBaffenfpiele übt.

Daburd) werben unfere SufanteriefeataiHoite zu ei=

gentlicfeen SagerbataiUonett umgebitbet mtb ebenfalls

eine itttgleicfe größere gelbtücfetigfeit erreiefeen.

Die außerorbentlicfectt ©rftttbuttgen, wetd)e bie

Stettzeit in gezogenett VSaffen uttb SWunitiott gemaefet

feat, werben felbftoerftänbliefe im Kriege eine immer

üerfeeerettbere Sßirfung zur gofge baben uttb bafeer

niefet ofene ©inftuß auf bie Saftif ber Sruppeu
bleiben.

Vetracfeten wir guerft bie üerfefeiebetten Aufftelttttt=

gett, beren ftefe bie taftifefeen ©ittfeeiteti je nad) Sn>ed

uttb Abfiefeten im Kriege bebienett fonnett, fo nnter=

fefeeibe matt
1) bie dRaffen- ober ^olottttenftetluttg;
2) bie SittienfteHintg, uttb

3) bie gerftreute ©efecfetSftetlung ober Rette,

^ebe biefer Stellungen \)at unter gewiffen Um*

ftanben ifere großen Vorgüge unb eS ift ein abfolu=
teS Vebürfniß, baß jebe Sruppe rafd) auS ber einen

©tettung in bk anbere übergefeen fatm.

A. £ie 9Jtaffen= ober ÄolottnettfteUttttrt,

Die wicfetigfteti Vortfeeilc biefer ©tcÜuttg ftnb:

1) baf} bk Sruppe toeniger 9taum eitttiimmt unb

leiefeter eine bedeube ©tettung ftnben fann;
2) baß biefelbe feeweglicfeer ift, leiefet in guter

Orbnung auf jeben ^uuft gefüfert werben

fauu tmb baß allfättige Serraitt=Hmberttiffe
leiefeter git überwinben uttb gu benu^en ftnb.

3) dlux itt ^olottnettftellwtig fatm mit ber btatt=

fen SÖaffe tin erfcfeütternber @d)lag awf bie

feittblicfee Sinie ausgeübt uttb teuere bttrcfebro=

efeen werben.

4) Die ÄolottttenfteHittig bietet ber Infanterie ein-

gig ben ttotfeigett ©efeufc gegen bie Angriffe ber

jtaoallerie, nnb

5) floßt biefe ©tettung beut ©olbatett am meiften

©elbftoertraueu ein.

AtS ültacfetfeeile ber Sttaffenftellwttg muffen feeroor=

gefeoben werben:
1) baf} ber größte Sfeeil ber Sruppe feinen ®e=

brauefe oon ber SBaffe madjett faim uub baß

bie getierwirfitng faum iteefe in Vetracfet

fommt;
2) baß bie Äolotttte in ebener ®egenb wegen iferer

Siefe attgnfefer bem oerfeeerettbett geuer ber Ar=
titlerie ausgefegt ift.

AttS bem ©efagten gefet feerüor, ba)} bie 90?affen=

fteHuitg feauptfäefelid) für bte Offenftoe oon feofeer

Vebeututtg ift. Diefe ©tetlimg wirb auf gweierlei

Arten gebilbet: entweber fcfct matt bie Dioiftonen
eineS Vataitton in gefefetoffene Kolonne, ober man

formirt bie AngriffSfotonue. Sediere feat oor bem

geinbe bebeutenbe Vorgüge, benn

1) fann ftfeneller beploürt unb baS geuer fcfettel*

ter eröffnet werben!

2) fann, ttaefebem ber geittb mit beut Vajounet
geworfen mtb beffen Sinie burdjbrocfeen ift, bit
Kolonne fofort in gwei Hälften getfeeilt imb gu

gtanfen angriffen ober gur Verfolgung beS geiu=
beS ttttb zur ©äuberttttg beS @efelad)tfelbeS

beffer feemt$t werben. Sebe Hälfte ber Ro-
tonne bilbet ein felbftftättbigeS ©aitzeS mtb fatm
ttaefe ©tttfttibeti für ftd) beptoürett, inbem bit
tint $'ätftt bett recfeten ttttb bie anbere ben

littfen gtügel bilbet. ©benfo fantt jebeS $alb-
bataillott ttaefe ^umeriruug ber $totone für
ftefe baS ©arr£ formiren. Diefe Sremtititg
uub äÖieberüereiniguitg ber Vataittone fottte
bei äßieberfeotuttgSfttrfett bfterS geübt werben.

B. $te Smiettjtettung.

©ie bat folgenbe Vorzüge:
1) ©eftattet fte eine größere geuerwirfwttg, inbem

Seber oon feiner VSaffe ©ebranefe mad)en fatm.

2) Rann bai feinbtiefee geuer wegeu ber geringen

Siefe nur eitte ttttfeebetttettbe SCBirfimg awS=

üben.

AlS -ftaefetfeeite biefer ©tettung fallen inS Auge:
1) baß bie Sruppe niefet beweglicfe ift; fte fantt

Zwar einen grontalattgriff auf furze ©utfer=

— 222 —
Uns scheint die besprochene Erscheinung aber auch

ein Ausfluß jenes unglücklichen Verfahrens zu scin,

nach welchem dic infanteristischen Preisfragen des

Jahres 1862 in verschiedene Lappen zerrissen wurden,
die nur als zusammenhängendes Stück Tuch und mit

sorgfältiger Rücksicht auf den Körperbau eines wahrhaft

nationalen Volkslebens ein zweckmäßiges Kleid

werden konnten. Diefer Mißgriff wird sich noch öfter

rächen und zwar zunächst durch Zersplitterung
der Kräfte, dann aber auch dadurch, daß viel fpäter,

langsamer und schläfriger in dcm schöncn Werke

fortgeschritten wird.

Ueber Organisation und Taktik der Scharf-

schützen und Infanterie.

Die Einführung einer gezogenen, einheitlichen

Waffe bei der gefammten schweizerischen Infanterie,
welche im Kaliber mit allen übrigen Waffengattungen

übereinstimmt; fcrncr die Einführung der

Buholzer-Munition, die bei aller nur wünschbaren Tref-
fähigkcit eine leichte und rasche Ladewcise ermöglicht,
werden unbestreitbar die Wehrkraft der schweizerischen

Armee ungemein erhöhen. Diese Errungenschaften

müssen nach der Ansicht des Unterzeichneten in kurzer

Zeit wesentliche Veränderungen in Organisation,
und Taktik der Scharsschützen und Jnsanterie
hervorrufen. Die Scharfschützen werden mit der

Einführung der Buholzcr-Munition ihren vorherrschend

defensiven Charakter verlieren und eignen sich dann

auch für die Offensive so gut wie alle übrigen
Waffengattungen. Ferner wird die einzuführende feine

Präzisionswaffe den Füsilier zum Plänkler befähigter

machen, wenn er dieselbe, woran gar nicht zu

zweifeln ist, lieb gewinnt und sie auch außer dem

obligatorischen Dicnst im nationalen Waffenspiele übt.

Dadurch werden unsere Jnfanteriebataillone zu

eigentlichen Jägerbataillonen umgebildet und ebenfalls

cine ungleich größere Feldtüchtigkeit erreichen.

Die außerordentlichen Erfindungen, welche die

Neuzeit in gezogenen Waffen und Munition gemacht

hat, werden selbstverständlich im Kriege eine immer

verheerendere Wirkung zur Folge haben und daher

nicht ohne Einfluß auf die Taktik der Truppen
bleiben.

Betrachten wir zuerst die verfchiedenen Aufstellungen,

deren sich die taktifchen Einheiten je nach Zweck

und Absichten im Kricge bedienen können, fo unterscheide

man
1) die Massen- oder Kolonnenstellung z

2) die Linienstelluug, und

3) die zerstreute Gefechtsstellung oder Kette.

Jede dieser Stellungen hat unter gewissen

Umständen ihre großen Vorzüge und es ist ein absolutes

Bedürfniß, daß jede Truppe rasch aus der einen

Stellung in die andere übergehen kann.

Die Massen- oder Kolonnenftelluttg.

Dic wichtigsten Vorthcilc dieser Stellung sind:

1) daß die Truppe weniger Raum einnimmt und
leichter eine deckende Stellung sinden kann;

2) daß dieselbe beweglicher ist, leicht in guter
Ordnung auf jeden Punkt geführt werden

kann und daß allfällige Terrain-Hindernissc
lcichtcr zu überwinden und zu benutzen smd.

3) Nur in Kolonnenstellung kann mit der blan¬
ken Waffe cin erschütternder Schlag auf die

feindliche Linie ausgeübt und letztere durchbrochen

werden.

4) Die Kolonnenstellung bietet der Infanterie ein¬

zig den nöthigen Schutz gegcn die Angriffe dcr

Kavallerie, und

5) flößt dicse Stellung dcm Soldaten am meisten

Selbstvertrauen ein.

Als Nachtheile der Massenstellung müssen

hervorgehoben werden:
1) daß der größte Theil der Truppe keinen

Gebrauch von der Waffe machen kaun und daß

die Feuerwirkung kaum noch in Betracht

kommt;
2) daß die Kolonne in ebener Gegend wegen ihrer

Tiefe allzusehr dem verheerenden Feuer der

Artillerie ausgesetzt ist.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Massenstellung

hauptsächlich für die Offensive von hoher

Bedeutung ist. Diese Stellung wird auf zweierlei
Arten gebildet: entweder setzt man dic Divisionen
eines Bataillon in geschlossene Kolonne, oder man
formirt die Angriffskolonne. Letztere hat vor dcm

Feinde bedeutende Vorzüge, denn

1) kann schneller deploiirt und das Feuer schnei«

ler eröffnet werden!

2) kann, nachdem der Feind mit dem Bajonnet
geworfen und dessen Linie durchbrochen ist, die

Kolonne sofort in zwei Hälften getheilt und zu

Flankenangriffen oder zur Verfolgung des Feindes

und zur Säuberung des Schlachtfeldes
besser benutzt werden. Jede Hälfte der

Kolonne bildet ein selbstständiges Ganzes und kann

nach Gutfinden für sich deploiiren, indem die

eine Hälfte den rechten und die andere den

linken Flügel bildet. Ebenfo kann jedes
Halbbataillon nach Numerirung der Plotone für
sich das Carr6 formtreu. Diese Trennung
und Wiedervereinigung der Bataillone sollte

bei Wiederholungskursen öfters geübt werden.

ö. Die Linienftellung.

Sie hat folgende Vorzüge:
1) Gestattet sie eine größere Feuerwirkung, indem

Jeder von seiner Waffe Gebrauch machen kann.

2) Kann das feindliche Feuer wegen der geringen

Tiefe nur eine unbedeutende Wirkung
ausüben.

Als Nachtheile dieser Stellung fallen ins Auge:
1) daß die Truppe nicht beweglich ist; sie kann

zwar einen Frontalangriff auf kurze Entfer-
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